]

MORGAN SPRTS CAR CLug

Aufnahmeantrag
Morgan Sports Car Club Deutschland (MSCCD) e.V.

Morgan Sports Car Club Deutschland e.V.
c/o Herrn Manfred Moller
Esterfelder Stiege 14

D-49716 Meppen

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Mitgliedschaft als:

O natdrliche Person O Partner / Familienmitglied O juristische Person
(gleiche Anschrift wie Hauptmitglied vorausgesetzt)

Name / Firma 1 Telefon privat
Vorname / Firma 2 Telefon geschaftlich
Titel Telefax

StralRe Mobiltelefon

PLZ Ort E-Mail
Geburtsdatum Homepage
Fahrzeugtyp ccm

Kennzeichen Baujahr

KW (PS) Fahrgestelinr.

§ 3 Mitgliedschaft (Auszug): Mit dem Aufnahmeantrag erkennt der Bewerber fur den Fall seiner Aufnahme die Satzung
an. Die Aufnahme erfolgt zunachst fir den Zeitraum eines Kalenderjahres als Gastmitglied. Die endgliltige Aufnahme als
ordentliches Mitglied kann danach erfolgen. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

§ 5 Satzung des MSCCD e.V. in Verbindung mit Mitglieder- sowie Vorstandsbeschliissen: Von Mitgliedern werden
Beitrage erhoben. Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und betragt zur Zeit € 100,00 (Schiler, Auszubildende & Studenten:
40,00 €). Er ist unmittelbar nach Aufnahme bzw. zum 01.01. eines jeden Geschaftsjahres zu entrichten. Bei verspateter

Zahlung ist der Club berechtigt, 40% des gultigen Jahresbeitrages als zusatzlichen Beitrag zu erheben. Die Aufnahme-

gebuihr betragt zur Zeit € 100,00 und ist nach Begriindung der Mitgliedschaft féllig. Fir Partner / Familienmitglieder ent-

fallt die Aufnahmegebdhr.

Ermachtigung zum Bankeinzug:

Mit gleicher Unterschrift ermachtige(n) ich/wir den Morgan Sports Car Club Deutschland (MSCCD) e.V. widerruflich, falli-
ge Aufnahmegeblhren und Jahresbeitrage infolge meiner/unserer Club-Mitgliedschaft von dem nachfolgend angegebe-
nen Konto einzuziehen. Die Kontoverbindung lautet:

Kontonummer Bankleitzahl

Name des Kreditinstitutes Ort des Kreditinstitutes
Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller Aufnahmebeschluss Vorstand

Morgan Sports Car Club Deutschland (MSCCD) e.V. - Amtsgericht Marburg, VR 4733




	§ 5 Satzung des MSCCD e.V. in Verbindung mit Mitglieder- sowie Vorstandsbeschlüssen: Von Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und beträgt zur Zeit € 100,00 (Schüler, Auszubildende & Studenten: 40,00 €). Er ist unmittelbar nach Aufnahme bzw. zum 01.01. eines jeden Geschäftsjahres zu entrichten. Bei verspäteter Zahlung ist der Club berechtigt, 40% des gültigen Jahresbeitrages als zusätzlichen Beitrag zu erheben. Die Aufnahmegebühr beträgt zur Zeit € 100,00 und ist nach Begründung der Mitgliedschaft fällig. Für Partner / Familienmitglieder entfällt die Aufnahmegebühr.

